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Stadt Erlangen ODOON

Amtfür Veterinärwesenund gesund-

heitlichenVerbraucherschutz
StadtErlangen91051Erlangen

E-Mail: ████████████████████████████

Nutzen Sie unsere Angeboteim Internet:

http://www.erlangen.de

UnserZeichen/ Schreiben: IhrSchreiben/Zeichen: Datum:

/39/HK001/2019/113 29.August2019

Informationsgewährungnach Verbraucherinformationsgesetz(VIG);

Bekanntgabe der Entscheidung überdie Informationsgewährungnach

85 Abs.2S.3VIG

nach PrüfungIhresAntragsaufInformationserteilungnach dem Verbraucherinformationsgesetz,

deram 14.07.2019beiderStadtErlangeneingegangenist, bzgl.des BetriebesCafeteriaSüd-

blick,StandortErwin-Rommel-Str.51a,91058Erlangen,ergehtfolgender

Bescheid:

l. Dem Antragwirdstattgegeben.

Il. DieInformationsgewährungerfolgtinfolgenderForm:

a)BekanntgabederDatenderletztenbeidenlebensmiittelrechtlichenBetriebsüberprüfungen.

b)HerausgabederentsprechendenKontrollberichte,wenn Beanstandungenim Sinnevon

unzulässigenAbweichungen von den Anforderungendes Lebensmiittel-und Futtermittelge-

setzbuches(LFGB),deraufGrunddes LFGBerlassenenRechtsverordnungenundunmit-

telbargeltendenRechtsaktenderEuropäischenGemeinschaftoderder Europäischen

UnionimAnwendungsbereichdesLFGBvorliegen.

DieInformationwird10 Tage nach ZustellungdiesesBescheidsan den betroffenenDritten

inSchriftformbekanntgegeben,sofernbisdahinkeinegerichtlicheUntersagungerfolgtist.

III.DieserBescheidzurInformationserteilungergehtkostenfrei.

Öffnungszeiten: Mo 08.00-12.00Uhr,14.00-18.00Uhr;Di,Mi,Fr08.00-12.00Uhr;Do 08.00-14.00Uhr

Haltestelle: NeuerMarkt Buslinien: 30,30E,201, 205,253,288, 289,295

Kontender Stadtkasse: :

SparkasseErlangen VR-Bank EHH eG FlessabankErlangen HypoVereinsbank PostbankNürnberg

BIC/SWIFT-Code:BYLADEMIERH  BIC/SWIFT-Code:GENODEFIER1 BIC/SWIFT-Code:FLESDEMMXXX BIC/SWIFT-Code:HYVEDEMM417  BIC/SWIFT-Code:PBNKDEFF760

IBAN                            IBAN                            IBAN IBAN IBAN

DE79 7635 00000000000031 DE25 7636 0033 0000 000400 DEO3 793301110000 880035 DE84 763200720004 536657 DE92 7601 0085 0004778855

HinweisezurelektronischenKommunikationunterwww.erlangen.de/kommunikation
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Hinweise:

1. Gemäß 8 5 Absatz 4 VIG haben Widerspruch und Anfechtungsklagein den in 8 2 Absatz 1

Satz 1 Nummer 1 genannten Fällen keine aufschiebende Wirkung. Der Informationszugang

darf erst erfolgen, wenndie Entscheidung dem.oder der Dritten bekannt gegeben wordenist
und diesem ein ausreichenderZeitraum zur Einlegung von Rechtsbehelfen eingeräumt wor-

denist.
2. Falls im RahmenderInformationsgewährungKontrollberichte herausgegeben werden, wer-

den die personenbezogenenDaten, die nicht die Lebensmittelunternehmer/innendirekt be-

treffen, geschwärzt (Kontrollpersonal, Betriebspersonal etc.). Zudem werdenalle Inhalte, die
nicht dem Anwendungsbereich des VIG unterliegen, ebenfalls geschwärzt.

3. Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass .das Verbraucherinformationsgesetz al-
lein Auskunftsansprüche gegenüber Behörden umfasst, jedoch keine Aussage zur Zuläs-
sigkeit der Weiterverwendungdererhaltenen Informationen durch Sie als Antragsteller
trifft. Ob und wie Sie die Informationen weiterverwenden, liegt daherin Ihreralleinigen Ver-

antwortung und Risiko.

Gründe:

1.

Die antragstellende Person stellte am 14.07.2019 per Email einen Antrag auf Informationsgewäh-

rung gemäß $ 4 Absatz 1, 8 2 Absatz 1 VIG.

Die antragstellende Person begehrt folgende Informationen:
„1. Wann habendie beidenletzten lebensmiittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen im folgenden

Betrieb stattgefunden:
2. Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiermit die Herausgabedesent-

sprechenden Kontrollberichts an mich.
Unter „Beanstandungen“ verstehe ich unzulässige Abweichungen vonden Anforderungendes Le-
bensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) oder anderen geltenden Hygienevorschriften.

Sollte es zu einer oder mehreren solchen Beanstandungen gekommensein, beantrageich die
Herausgabe des entsprechenden, vollständigen Kontrollberichts — unabhängig davon, wie Ihre

Behörde die Beanstandungeneingestuft hat (bspw. als „geringfügig“ oder „‚schwerwiegend‘‘).“

Der Antragseingang wurdeschriftlich bestätigt.

Entgegen der beantragten Form der Informationsweitergabe per Email wurde vorliegend die

Schriftform gewählt. Aus dem Grund, dass die Behördedie Informationen ausschließlich an den

Bürger, der die Informationen beantragt, herausgebendarf,ist die Versendung an bzw. überein

Internetportal nicht zulässig.
Dem betroffenen Betrieb, dessen rechtliches Interesse durch den Ausgang des VIG-Verfahrens

berührt werden konnte, wurde schriftlich Gelegenheit gegeben, sich zu der geplanten Herausgabe

der erbetenenInformationen zu äußern.

Gegenstand des Antrages sind Auskunftsbegehren im Sinnedes 8 1 Nr. 1 VIG. Der Anspruch auf
Zugang zu den angefragten Informationen besteht aufgrund 8 1 Abs. Nr. 1 i.V.m. 8 2 Abs. 1 Nr. 1

VIG.

Öffnungszeiten: Mo 08.00-12.00 Uhr, 14.00-18.00 Uhr; Di, Mi, Fr 08.00-12.00 Uhr; Do 08.00-14.00 Uhr

Haltestelle: Neuer Markt Buslinien: 30, 30E, 201, 205, 253, 288, 289, 295
Konten der Stadtkasse:
Sparkasse Erlangen VR-Bank EHH eG Flessabank Erlangen HypoVereinsbank Postbank Nürnberg
BIC/SWIFT-Code: BYLADEMIERH BIC/SWIFT-Code: GENODEFIER1 BIC/SWIFT-Code: FLESDEMM793 BIC/SWIFT-Code: HYVEDEMM417 BIC/SWIFT-Code: PBNKDEFF760
IBAN IBAN IBAN IBAN IBAN

DE79 7635 0000 0000 0000 31 DE25 7636 0033 0000 0004 00 DEO3 7933 0111 0000 8800 35 DE84 7632 0072 0004 5366 57 DE92 7601 0085 0004 7788 55

Hinweise zur elektronischen Kommunikation unter www.erlangen.de/kommunikation
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Die Stadt Erlangenist zuständige Stelle gemäß 8 2 Abs. 2 Nr. 1 b) i.V.m. Art. 21a Gesundheits-
dienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG)für die Entscheidung über die Auskunftserteilung
und damit sachlich und örtlich (gemäß Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG) zuständig. DerStadt Erlangenlie-
gen die angefragten Informationenvor.

Die Gewährung desInformationsansprucheserfolgt gemäß 8 5 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. 8 6 Abs.1
Satz 1 VIG durch Auskunrftserteilung in schriftlicher Form. Das betroffene Unternehmen wurde ge-
mäß 8 5 Abs.1 VIG i.V.m. Art. 28 BayVwVfG vor Erlass des Grundverwaltungsaktes angehört
und hat sich zu der beabsichtigten Informationsgewährunginnerhalb der gesetzten Frist nicht ge-
äußert. Der Auskunftserteilung entgegenstehende Ausschluss- und Beschränkungsgründe gemäß

8 3 VIG sind nicht ersichtlich.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Erlangennicht verpflichtetist, die inhaltliche Richtig-
keit der unter I. genannten Informationen zu überprüfen ($ 6 Abs. 3 Satz 1 VIG). Die Informations-
gewährungerfolgt durch Übersendung der Daten per Post.

Der Bescheid ergeht nach 8 7 Abs. 1 Satz 2 VIG kostenfrei, da der Verwaltungsaufwand unter

dem Betrag von 1.000,00 Euroliegt.

Das betroffene Unternehmenerhält gemäß 8 5 Abs. 2 Satz 2 VIG einen Abdruck dieses Beschei-
des, gegen den es gemäß $ 5 Abs. 4 Satz 3 VIG Rechtsmittel einlegen kann. Ihre persönlichen

Daten werdenhierzu geschwärzt.

DerInformationszugangerfolgt allerdings nur dann, wenn derbetroffene Unternehmernicht inner-

halb eines Zeitraumes von 14 Tagen nach Bekanntgabe dieses Bescheides bei dem zuständigen
Verwaltungsgericht Klage erhebt und einen Antrag nach $ 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO auf Anordnung
der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen diesen Bescheidstellt ($ 5 Abs. 4 Satz 3 VIG).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegendiesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in Ansbach erhoben werden.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a) Schriftlich oder zur Niederschrift

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle
erhoben werden. Die Anschrift lautet:

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach, Postfach 616, 91511 Ansbach,
Hausanschrift: Promenade 24-28, 91522 Ansbach

b) Elektronisch
Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach auch elektronisch nach
Maßgabeder der Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vah.bayern.de) zu

entnehmenden Bedingungen erhoben werden.

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Erlangen) und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen undsoll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienendenTat-

sachen und Beweismittel sollen angegeben,der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt

werden. Der Klage undallen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oderEinreichung zur
Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Öffnungszeiten: Mo 08.00-12.00 Uhr, 14.00-18.00 Uhr; Di, Mi, Fr 08.00-12.00 Uhr; Do 08.00-14.00 Uhr
Haltestelle: Neuer Markt Buslinien: 30, 30E, 201, 205, 253, 288, 289, 295
Konten der Stadtkasse: .
Sparkasse Erlangen VR-Bank EHH eG Flessabank Erlangen HypoVereinsbank Postbank Nürnberg
BIC/SWIFT-Code: BYLADEMIERH BIC/SWIFT-Code: GENODEFIER1 BIC/SWIFT-Code: FLESDEMM793 BIC/SWIFT-Code: HYVEDEMM417 BIC/SWIFT-Code: PBNKDEFF760
IBAN IBAN IBAN IBAN IBAN
DE79 7635 0000 0000 0000 31 DE2S 7636 0033 0000 0004 00 DEO03 7933 0111 0000 8800 35 DE84 7632 0072 0004 5366 57 DE9Y2 7601 0085 0004 7788 55
 ise zur elektronischen K ikation unter www.erlangen.de/kommunikation
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

In dem hier einschlägigen Rechtsbereich wurde das Widerspruchsverfahren abgeschafft. Es be-
steht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widersprucheinzulegen.

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine
rechtlichen Wirkungen!

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-

bung grundsätzlich eine Verfahrensgebühr fällig.

Hochachtungsvoll

Im Auftra   

Öffnungszeiten: Mo 08.00-12.00 Uhr, 14.00-18.00 Uhr; Di, Mi, Fr 08.00-12.00 Uhr; Do 08.00-14.00 Uhr
Haltestelle: Neuer Markt Buslinien: 30, 30E, 201, 205, 253, 288, 289, 295
Konten der Stadtkasse:
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